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R U N D S C H R E I B E N  63 - A 
 

Sehr geehrtes Mitglied! 
 
 
Kurzinfo - Workshop Methodenentwicklung mit Monitoringstelle 
Gilt für Lieferanten mit einer Endkundenabgabe von mehr als 25 GWh 
Nachfolgend dürfen wir Ihnen einen Zusammenfassung über den Methodenworkshop mit der 
Monitoringstelle vom 11.12.2015 zur Information zukommen lassen. Die im Workshop 
vorgestellte Präsentation ist noch nicht verfügbar, wird Ihnen aber sobald sie verfügbar ist, 
kurzfristig nachgereicht. 
 
Für die bereits im Jahr 2014 und 2015 gesetzten Maßnahmen ist es wichtig, dass diese bis 
spätestens 14.2.2016 in die Datenbank der Monitoringstelle eingemeldet werden. Dabei ist 
wesentlich, dass noch vor Weihnachten 2015 der Zugang für die Einmeldung der EEF-
Maßnahmen zur Erfüllung der Lieferantenverpflichtung für die Lieferanten via USP 
(UnternehmensServicePortal - https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public ) freigeschaltet 
wird und die entsprechenden Formulare für die unterschiedlichen Maßnahmen (individuell, 
verallgemeinert, Anlage 1a – lt. RL-VO) sowie die Übertragung ins Folgejahr bzw. 
Ausgleichsbetrag etc. zur Verfügung gestellt werden.  
 
Sofern Sie sich noch nicht über das UnternehmensServicePortal angemeldet haben, 
empfehlen wir Ihnen, dies umgehend zu tun, weil auch dieser Prozess einige Tage in 
Anspruch nehmen wird und erst danach eine Registrierung bei der Monitoringstelle möglich 
ist. Weiters ist vorgesehen, dass die Monitoringstelle Schulungen über die Nutzung und vor 
allem über die richtige Befüllung der Formulare abhalten wird. Auch dazu soll es noch 
weiterführende Informationen geben.  
 

 Neue verallgemeinerte Methoden können durch Monitoringstelle selbst oder durch 

Input von Marktteilnehmern erfolgen. Letzteres kann jederzeit durch Übermittlung von 

Unterlagen und Vorschlägen an die Monitoringstelle erfolgen – im Optimalfall erfolgt 

die Übersendung gesammelt über die Verbände. Jede Methode muss den Fokus 

Endenergieeinsparung haben und muss produktneutral sein. Bei der Erstellung von 

Methoden durch Lieferanten erfolgt kein Kostenersatz für den Lieferanten. 

 

 Der Auftrag 2015 der Monitoringstelle hat die Entwicklung folgender 10 Methoden 

zum Inhalt: Wassersparende Armaturen und Duschköpfe, Flottenerneuerung, 

Energieverbrauchsmonitoring in KMU, Energieberatung für KMU, Heizsysteme für 

weitere Nicht-Wohngebäude, Smart Home für Heizungen, Warmwasser 

(Einzelraumregelung, Thermostatventile mit / ohne Temperaturabsenkung), - 

Hydraulischer Abgleich für Zentralheizungsanlagen in Wohn- und in Nicht-

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public


 

 

Wohngebäuden, Wärmepumpen (Erdgaswärmepumpe, Brauchwasserwärmepumpe, 

Wärmepumpe im unsanierten Bestand), Bewusstseinsbildende 

Maßnahmen/Kampagnen, Defaultwerte für Bauteilverbesserungen. Diese Methoden 

sind zum Teil schon im Anhang der RL-VO aufgenommen bzw. Gegenstand der 

derzeitigen Entwürfe. Für 2016 ist noch keine Festlegung erfolgt, welche Methoden 

entwickelt werden. 

 

 Vorschläge für Methoden an welchen derzeit gearbeitet wird: Reifendruck, Spritspar-

App, Öffentlicher Verkehr, E-Mobilität, Ersatzbrennstoffe, Kachelöfen, E-Fahrräder. 

Wie ist die Handhabung, wenn zu diesen Methoden, die gerade entwickelt werden, 

2014/2015 Maßnahmen gesetzt wurden? In diesen Fällen ist derzeit eine individuelle 

Bewertung vorzunehmen und erst mit In-Kraft-Treten der VO + Anhang die 

verallgemeinerte Methode anzuwenden 

 

 Wie wird mit Lieferanten umgegangen, die sich bisher nicht gemeldet haben?  

Dies wird derzeit laufend von Monitoringstelle evaluiert und in Abstimmung mit 

BMWFW die Vorgangsweise festgelegt. Eine Liste der Lieferanten muss zwar nach 

dem Gesetz veröffentlicht werden – Details dazu sind aber noch offen.  

 

 Korrektur Absatzmengen: Fristen vorhanden? Thenius: einmalige Korrektur 

möglich, bis wann? Bei Absatzmeldung ist leichter machbar, ein extra Prozess zur 

Korrektur ist machbar – bitte daher bei der Monitoringstelle melden. Bei allen anderen 

Meldungen via USP, e-goverment, handelt es sich um rechtverbindliche 

Meldungen.  

 

 Wie erfolgt Meldung der Lieferantenverpflichtung? Online-Formulare für 

verallgemeinerte, individuelle, Anlage 1a, Übertragung der Lieferanten bei 

Übererfüllung, Leistung der Ausgleichszahlung). Zeitplan: Formulare werden noch im 

Dezember verfügbar gestellt. 

 

 Teilbarkeit der Maßnahme: Jeder Maßnahmenteil muss ersichtlich sein und 

zuordenbar. Definierte Nummer, FN Nummer und Jahr Umsetzung und wie viele 

Teile und welcher Teil es ist. Ist Teilung im System auch noch möglich? Die Frage ist 

noch nicht endgültig diskutiert, es ist jedoch eher nicht möglich. Wenn Maßnahme 

schon im System eingegeben wurde,  kann sie nicht gelöscht aber inaktiv gesetzt 

werden. Details für den Prozess der Teilbarkeit werden noch vor Weihnachten 

bekannt gegeben. 

 
 Verpflichtungsübererfüllung: Menge an kWh und nicht die Maßnahmen selbst 

werden für das Folgejahr angerechnet daher wird im Formular nur kWh anzugeben 

sein. Weiters kann angegeben werden, welche Haushaltsquote davon für das 

Folgejahr angerechnet werden soll. Diese Maßnahmenverschiebung in das Folgejahr 

erfolgt nur auf Wunsch des Lieferanten mittels Formular aber nicht automatisch. Für 

diese Meldung gibt es auch keine Frist. Wenn Monitoringstelle einen Teil der 

Maßnahmen nicht anerkennt, kann dann für das Nachbringen von Maßnahmen etwas 

von der Menge von welcher aus der Übererfüllung eingemeldet wurde, verwendet 

werden? Dies ist derzeit nicht geklärt.  



 

 

 Maßnahme kann im USP 1x deaktiviert werden (bei Falscheingabe), da Nutzer im 

USP nichts löschen kann. Wurde die Eingabe deaktiviert, ist keine Aktivierung mehr 

möglich. Die Maßnahme kann aber neu eingegeben werden. 

 

 Die Formulare für die Eingabe der Maßnahmen durch die Lieferanten wird so ähnlich 

wie bisherige Maßnahmendatenbank ausgestaltet: 

 Bei Massenmaßnahmen ist als Ort die Adresse des Energielieferanten 

anzugeben; dies kann auch bei projektspezifischem Vorgehen erfolgen, wenn 

die Maßnahmen sehr homogen sind, die mit einer Liste gesammelt 

eingegeben werden.  

 Zielgruppe (HH, Unternehmen, öffentliche Stellen, Mobilität) 

 Maßnahmenteilungskennziffer (Prozess wird nach gereicht von MS) 

 Ersetzter Energieträger: Kein Pflichtfeld 

 Anzahl der Übertagungen: kann auch null sein wenn Lieferant selbst gesetzt 

hat; bei Ko-Förderung ist das dann schon die erste Übertragung? eher schon 

nach Thenius. Wenn Maßnahme verschenkt wird – dann ist keine 

Übertragung gegeben und daher 0 einzugeben.  

 

 Bei geteilter Maßnahme ist anzugeben, welcher Anteil in kWh eingemeldet wird 

 

 Bei Ko-Förderung ist vom Lieferanten die reduzierte kWh Angabe zu machen. 

 

 Gutachten muss bei indv. bewerteten Maßnahmen nicht hochgeladen werden, es 

genügt eine Zusammenfassung.  

 

 Achtung in der Datenbank ist Vorab-Berechnung möglich aber kein 

Zwischenspeichern. Es geht gleich in die endgültige Meldung. 

 

 Keine Schnittstellen möglich, aus Budgetgründen daher z.B. auch keine Übertragung 

im System von § 9 Unternehmen, die Maßnahmen eingemeldet haben an § 10 

Unternehmen. Die Einmeldung der Verpflichtung hat durch die § 10 Unternehmen 

selbst zu erfolgen. Es erfolgt keine Übertragung in der Datenbank. Auch nicht von 

Energielieferant zu Energielieferant ist keine solche Übertragung vorgesehen. 

 

 Wenn eine Datei hochgeladen wird, muss sie einer Meldung zugeordnet werden. 

Vollständige Dokumentation wie z.B. Rechnungen sind nicht hochzuladen sondern 

für Stichprobenprüfung bereitzuhalten. In der Datenbank anzugeben sind Ort, Name, 

Zeitpunkt und Übertragungsvereinbarung bzw. Nachweis für die Übertragung – 

durchgängige Eigentumsbestimmung. Zum Nachweis der durchgängigen 

Eigentumsbestimmung könnte überleget werden, dafür die Förderbedingungen des 

Energielieferanten bei Massenmaßnahmen bereit zu stellen. Bei der zur 

Verfügungstellung des Kaufvertrags kann von Energielieferanten der Preis 

geschwärzt werden.  

Unternehmern überträgt Maßnahme und hat sie in Datenbank eingetragen. Muss trotzdem 
von Lieferanten wieder extra eingetragen werden. 
 
 
 



 

 

Methoden: 
 Spritspar-App 

 Reifendruckkontrolle 

 Öffentlicher  Verkehr: ist bereits sehr weit betrifft Jobticket, Infrastruktur 

 E-Mobilität ebenfalls schon sehr weit 

 E-Fahrräder wird erarbeitet 

Bei Flottenerneuerung: Neufahrzeug Erdgas: Wie anrechenbar? Die speziellere Methode 
ist anzuwenden – daher Erdgasauto 
 
Bei einigen Methoden wird von der Monitoringstelle überlegt Guidance für die Berechnung 
aber keine extra Default Methode zu entwickeln. 
 
Doppelzählungen: wird durch Monitoringstelle laufend über Name, Adressen, Datum 
plausibilisiert (laufend) 
 
Grundsätzliches zu Erweiterung von Methoden: Derzeitiger Stand ist dass die Novelle 
der VO mit Einvernehme der Ressort erfordert. 
 
Soft Measures: 

 Sehr heterogen und Effekt schwer abschätzbar, daher nicht mit 1 Methode machbar, 

aber vorstellbar Guidance – Überblick mit Empfehlung der Bewertung 

 Vorschlag Energiehandel: Kampagne mit Broschüre (Basis BMLFUW) , die bei jeder 

Rechnung mitverteilt wird (in Anlehnung an Spritspar-App) 

Stromsparbroschüre/ Energiespartipps: Könnten mittels Energieberatung für HH bewertet 
werden. Monitoringstelle überlegt dazu Vorschläge für Anrechenbarkeit mittels Methode. 
 
Energieverbrauchsmonitoring KMU: Es steht der Monitoringstelle wenig Datenmaterial, 
Studien und Darstellung von Evaluierungen mit Effekten zur Verfügung: Maßnahmen gehen 
in Richtung Bewusstseinsbildung, wobei nicht reine Energiebuchhaltung hier darunter fällt 
sondern auch elektronische Erfassung/ Produkte auf Cloud-Basis. 
Eigenständige Durchführung von Energiemanagementsystemen? Klare Aussage der 
Monitoringstelle, dass Anreiz gegeben sein muss (z.B. Maßnahme wurde auf Grund des 
Energieeffizienzgesetzes gesetzt): Zusätzlichkeit und Wesentlichkeit auf Grund der 
europäischen Vorgaben erforderlich d.h. über das hinausgehen, was sowieso gemacht 
worden wäre. Auch in der Dokumentation ist Anreiz anzugeben – ob und wie der Anreiz in 
Datenbank anzugeben ist, ist noch offen.  
 
Heizungen Nichtwohngebäuden: Vorschlag wird von Thenius vorgestellt und wird für alle 
Systeme gerechnet. Schriftliche Rückmeldungen sind bis Ende 2015 möglich.  
 
Hydraulischer Abgleich: Mehrere Definitionen machen Methodenentwicklung schwierig. 
Erfahrungen und Studien vorhanden? 
 
Erdgas-WP: projektspezifisch 
 
WP im unsanierten Bestand wird nicht als verallgemeinerte Methode festgelegt, Bewertung 
kann individuell mit Gutachten erfolgen. 
 
Brauchwasser-WP: Ebenfalls schriftliche Rückmeldung bis Jahresende möglich (dezentrale 
Boiler wurden herangezogen) 
 
 



 

 

 
 
Heizkörper-Thermostatventile Erweiterungsvorschlag für programmierbare 
Thermostatventile oder eher über Einzelraumregelung  - hier und bei Einzelraumregelung 
wird Anforderung der Dokumentation noch überarbeitet (keine Bestätigung Installateur, keine 
Details zu Gebäuden) 
 
Methode E-Mobilität: Wird derzeit fertig ausgearbeitet, voraussichtlich vor Weihnachten 
fertig 
 
Öffentlicher Verkehr: Streckenverlängerung Schiene, Bus, Taktverlängerungen, Job-Ticket 
auch in Ausarbeitung für Methode oder Guidance, offene ob nur für größere Ballungsräume 
oder flächendeckend: Maßnahmen sollte auch vor Weihnachten fertig sein. 
 
Finale Rückmeldungen zum Entwurfsdokument noch 2015 an Monitoringstelle 
 
Erste Überlegungen 2016 Verallgemeinerte Methoden: 

 Druckluftoptimierung 

 Thermische Sanierung von Solaranlagen 

 Heizungscheck/ Heizungssystemservice (über gesetzlichen Vorgaben hinaus) 

 Apps für Heizkessel 

 Warmwasserspeicheraustausch 

 Fernkälte 

 Car-Sharing 

Ergänzungen aus Branchensicht sind möglich. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER ELEKTRIZITÄTSWERKE 

 
Mag. Roland Tropper 

Geschäftsführer 
 

 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Arbeitsvorschläge für weitere Methoden in 2016 


